
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 348b ASVG Auflösung des
Gesamtvertrages

 ASVG - Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 23.01.2025

1. (1)Der Gesamtvertrag kann vom Dachverband mit Zustimmung der Krankenversicherungsträger oder von der

Österreichischen Apothekerkammer namens der Apotheker unter Einhaltung einer dreimonatigen

Kündigungsfrist zum Ende jedes Kalendervierteljahres schriftlich gekündigt werden.

2. (2)Regelt der Gesamtvertrag auch Beziehungen zur Pharmazeutischen Gehaltskasse, so kann er insoweit sowohl

vom Dachverband als auch von der Österreichischen Apothekerkammer namens der Pharmazeutischen

Gehaltskasse mit deren Zustimmung gesondert nach Abs. 1 gekündigt werden.

3. (3)Für einen nach Abs. 1 oder Abs. 2 aufgekündigten Gesamtvertrag gilt § 348 sinngemäß.
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